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An die Schulführungskräfte 
der Schulsprengel und Mittelschulen 
 
 
An die Schulführungskräfte der 
gleichgestellten Mittelschulen 

 
 
Mitteilung 
Abschlussprüfung der Unterstufe Schuljahr 2009/2010 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin! 
Sehr geehrter Herr Direktor! 
 
In der Anlage übermittle ich die auf den neuesten Stand gebrachten Abschnitte der „Handreichung zur 
Abschlussprüfung der Mittelschule“. Darin sind im Wesentlichen die Neuerungen des Beschlusses der 
Landesregierung vom 12. Oktober 2009 sowie des DPR vom 22. Juni 2009, Nr. 122 eingearbeitet. 
 
In den Fragen ‚Ermittlung der Zulassungsnote’ und ‚Festlegung der Dauer der schriftlichen Prüfungen’
verweise ich auf das Rundschreiben des Schulamtsleiters vom 11. Februar 2010, Nr. 6. Selbstverständlich 
ist es erforderlich, bei der Anwendung der Auf- bzw. Abrundungskriterien für die Ermittlung der 
Zulassungsnote darauf zu achten, dass alle Klassenräte der Abschlussklassen nach denselben Kriterien und 
Standards vorgehen, um die Gleichbehandlung aller Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten. 
 
Das im Februar 2009 abgeschaffte königliche Dekret vom 4. Mai 1925, Nr. 653 (darauf nimmt die geltende 
Prüfungsordnung der Abschlussprüfung der Unterstufe, Ministerialverordnung vom 21. Mai 2001, Nr. 90 in 
Artikel 9, Absatz 30 Bezug: es ist vorgesehen, dass in Anwesenheit von Kandidaten aus den von dem/r 
Vorsitzenden ausgewählten drei Prüfungsarbeiten jene Prüfungsarbeit ausgelost wird, welche die 
Kandidaten und Kandidaten sodann bearbeiten müssen) wurde mit Legislativdekret Nr. 179 vom 01.12.2009 
wieder in Kraft gesetzt. 
 
Ich darf an dieser Stelle ankündigen, dass es die gemeinsame Absicht der drei Schulämter des Landes ist, 
die staatliche Abschlussprüfung der Unterstufe im Schuljahr 2010/2011 an die Neuerungen der letzten Jahre 
anzupassen. Wir werden Sie rechtzeitig und in geeigneter Form in diesen Prozess einbinden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

DER SCHULAMTSLEITER
gez. Dr. Peter Höllrigl

 
Anlagen: Bestimmungen zur staatlichen Abschlussprüfung Unterstufe 

Protokollmuster 


